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Nutzungsvereinbarung Grundschule Helbra 
 
Beschlussbegründung:  
 
Die Kommunalaufsicht des Landkreises fordert seit geraumer Zeit eine Regelung zwischen der 
Gemeinde und  der Verbandsgemeinde, bezüglich der bisher unentgeltlichen Nutzung der 
Grundschulstandorte Helbra und Klostermansfeld zu treffen 
 
Hintergrund hierzu ist, dass die Gemeinde als Eigentümerin des Grundstückes für die Investitionen 
zuständig ist und auch die Abschreibungen im Haushalt abbilden muss.  
 
Da die Verbandsgemeinde zwischenzeitlich im eigenen Haushalt auch die Abschreibungen für den 
Grundschulstandort Ahlsdorf ausweist, soll mit den Gemeinden Helbra und Klostermansfeld eine 
Vereinbarung getroffen werden.  
 
Es wurden zwei Verfahrensweisen vorgeschlagen. Zum einen die Übertragung auf die 
Verbandsgemeinde und zum anderen eine entgeltliche Nutzungsvereinbarung. Das Entgelt bemisst 
sich hierbei auf die Differenz zwischen Abschreibungen und Sonderpostenauflösung auf Grundlage 
der Vorjahreszahlen.  
 
Die Gemeinde Helbra hat zwischenzeitlich der vorliegenden Nutzungsvereinbarung zugestimmt, hielt 
sich jedoch offen später auch die Übertragung auf die Verbandsgemeinde vorzunehmen.  
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat der 
Nutzungsvereinbarung in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
Die Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2017 in Höhe von 18.248,71 EUR eingestellt.  
 
 
Beratungsergebnis:  
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussv orschlag  abweichender Beschluss 

 
 

     

 


